
  
 
 
 

 

Unterengstringen, im Januar 2015 

Kurzgutachten 
 
Die Erstabklärung mit Beratung und Kurzgutachten beinhaltet zwei Gespräche und eine ein- bis 
zweiseitige schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen. 
 
Es ist empfehlenswert, dass Sie zu den Gesprächen gemeinsam mit einer Ihnen vertrauten Person 
kommen. Diese kann für Sie relevante Gesprächspunkte notieren, über welche Sie sich später 
zuhause jederzeit noch einmal Gedanken machen können.  
 
Für Jugendliche ist die Begleitung einer vertrauten Person Voraussetzung für die Beratung. 
 
Das erste Gespräch dauert rund 60 Minuten.  
Es werden etwa folgende Fragen geklärt: 

 Welches sind Ihre Erwartungen an die Analyse? 
 Welches ist Ihre schulische Grundausbildung? 
 Welches ist Ihre berufliche Grundausbildung? 
 Welche Weiterbildungen haben Sie besucht? 
 Welches sind Ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen? 
 Wofür interessieren Sie sich besonders? 
 Haben Sie berufliche oder private Wünsche für die Zukunft? 
 Haben Sie Ziele oder Träume bezüglich Alltag und Beruf? 

 
Ergänzend sind zwei bis vier Fotos, eine Baumzeichnung, eine Schriftprobe und eventuell ein 
Zeichentest Grundvoraussetzung für eine detaillierte und differenzierte Analyse. 
 
Das zweite Gespräch dauert 60 bis 90 Minuten. 
Es werden folgende Themen beleuchtet: 

 Ihre Neigungen, Begabungen und Talente 
 Ihr Kontaktverhalten 
 Ihr Denk- und Leistungsverhalten 
 Für Sie passende Berufsfelder, Berufe und Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Das Kurzgutachten ist eine ein- bis zweiseitige schriftliche Zusammenfassung der Auswertung der 
psychophysiognomischen Analyse. Die nachstehenden Punkte sind festgehalten: 

 Fragestellung und Ausgangslage 
 Naturell und allgemeine Persönlichkeitsmerkmale 
 Hervortretende Neigungen, Begabungen und Talente 
 Hauptrichtung der Intelligenz und berufliche Talente 
 Leistungs- und Kontaktverhalten 
 Berufe und Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeiten  

 
Die Bezahlung erfolgt im Anschluss an das zweite Gespräch in bar oder in Ausnahmefällen per 
Einzahlungsschein innert zehn Tagen nach Erhalt der Rechnung. 

 


